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Treskowallee 202 bis 212: Öffentliche Belange des Natur- und Artenschutzes bewahren 

- Biotope und Arten erhalten! 

Der Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege empfiehlt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick 

sich im Rahmen der Vorhaben Erweiterungsbau für die Albatros-Schule und Neubau einer 

Wohnanlage auf dem Grundstück Treskowallee 202-212 dafür einzusetzen, den 

Schulerweiterungsbau infolge seines überwiegenden öffentlichen Interesses auf einer Teilfläche 

des Grundstücks zu ermöglichen. Demgegenüber ist die geplante Wohnbebauung aufgrund 

entgegenstehender öffentlicher Belange, wie dem Naturschutz, im planungsrechtlichen 

Außenbereich nach§ 35 (3) BauGB abzulehnen. Auch die Erstellung eines Bebauungsplans mit 

dem Ziel von 250 Wohnungen auf dem Gelände wird abgelehnt. Auf dem verbleibenden 

Grundstücksteil befinden sich unterschiedliche Biotope sowie Wald nach Landeswaldgesetz. Eine 

weitere Ausbreitung der Wohnsiedlung führt zu einer Aufsplitterung der Waldstrukturen und einer 

Veränderung des Waldklimas. Ein Teil des Waldes ist ein nach § 30 BNatSchG geschützter 

bodensaurer Eichenwald. Zudem ist die Fläche Lebensraum der europarechtlich und in 

Deutschland streng geschützte FFH-Art Zauneidechse sowie für mehrere Fledermausarten, die 

alle streng geschützt sind und auf der Roten-Liste geführt werden. Weiterhin sind auf dem 

Grundstück wertgebende Bestände von nach der Vogelschutzrichtlinie europarechtlich 

geschützter Avifauna sowie bedeutende Insektenvorkommen nachgewiesen.  

Begründung 

Das Grundstück Treskowallee 202-212 befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich und ist 

gemäß § 35 BauGB zu bewerten. Auf dem verbleibenden Grundstücksteil befinden sich 

unterschiedliche Biotope sowie Wald nach Landeswaldgesetz. Ein Teil des Waldes ist ein nach § 

30 BNatSchG geschützter bodensaurer Eichenwald. Eine weitere Zerstückelung der Wuhlheide 

muss vermieden werden.  

Da der Außenbereich grundsätzlich gegenüber einer wesensfremden Benutzung, insbesondere 

gegenüber Wohnnutzung, zu schützen ist, und öffentliche Belange des Natur- und Artenschutzes 

durch die Umsetzung des nicht privilegierten Wohnungsbauvorhabens beeinträchtigt werden, wird 

das Wohnungsbauvorhaben (auch bei einer Einstufung als sonstiges Vorhaben) im 

planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 (3) Nr. 5 BauGB abgelehnt, die Belange des 

Natur- und Artenschutzes sind gegenüber denen des Wohnungsbaus vorrangig. Des Weiteren 

muss an dieser Stelle die nicht zulässige Entstehung einer Splittersiedlung (BauGB § 35 (3) Nr. 7) 

verhindert werden. 
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